
 
 

Stadt Soltau 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
 

Ablauf von Ruhezeiten für Reihengräber  auf dem Stadtfriedhof und auf dem 
Waldfriedhof in Soltau 
 
Auf dem Stadtfriedhof in Soltau, Bergstraße, ist die Ruhezeit bei folgenden 
Reihengräbern abgelaufen: 
 
Abt. IV Reihe 4 Nr. 27, 28, 29, 34, 35 
 
  Reihe 5 Nr. 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20 
 
 
Auf dem Waldfriedhof in Soltau, Tannenweg, ist die Ruhezeit bei folgenden 
Reihengräbern abgelaufen: 
 
Abt. C  Reihe 19 Nr. 442, 443, 444 
 
  Reihe 20 Nr. 448 
 
Gemäß § 12 Abs. 5 der Friedhofssatzung der Stadt Soltau ist ein Wiedererwerb des 
Nutzungsrechts an einem Reihengrab nach Ablauf der Ruhezeit ausgeschlossen. 
Die Angehörigen werden gebeten, sich wegen der Sicherstellung von Grabsteinen, 
Grabeinfassungen und Pflanzen bis zum  
 

06.03.2019 
 

bei der Friedhofsverwaltung der Stadt Soltau, Bürgerbüro, Am Alten Stadtgraben 3, 
29614 Soltau, Tel.: 05191 82-141/ -144, E-Mail: buerger@stadt-soltau.de zu melden. 
Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräber eingeebnet. 
 
Diese Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter der Internetadresse  
https://ris.stadt-soltau.de/bekanntmachungen. 
 
 
Soltau, den 06.12.2018 
 
 

Stadt Soltau 
 
 

       L.S. 
 

gez. Helge Röbbert 
Bürgermeister  

 
 

https://ris.stadt-soltau.de/bekanntmachungen

